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Erwägungen

E. 1
Mit Urteil vom 3. September 2024 erteilte die Vorinstanz den Klägern und
Beschwerdegegnern (fortan Kläger) in der Betreibung Nr. … des Betreibungsam- tes
Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg (Zahlungsbefehl vom 13. Dezember 2022) defi- nitive
Rechtsöffnung für Fr. 6'744.70 zuzüglich 5 % Zins seit 27. August 2022 und Fr. 1'408.05
zuzüglich 5 % Zins seit 27. August 2022, auferlegte dem Beklagten und Beschwerdeführer
(fortan Beklagter) die Entscheidgebühr von Fr. 300.– und sprach den Klägern eine
Parteientschädigung von Fr. 850.– zu (Urk. 17 = Urk. 20).

E. 2
a) Dagegen erhob der Beklagte mit am 19. September 2024 zur Post ge- geben Eingabe
vom 19. November 2024 (wohl 19. September 2024) innert Frist (vgl. Urk. 18/1 und an
Urk. 19 angehefteter Briefumschlag samt Sendungsverfol- gung der Post) Beschwerde
gegen das vorgenannte Urteil mit folgendem Antrag (Urk. 19 S. 1): "Es sei das
erstinstanzliche Urteil aufzuheben und das in der angeblichen Betreibung Nr. ... des
Betreibungsamtes Thalwil gestellte definitive Rechtsöffnungsbegehren sei nicht
einzutreten, eventualiter sei dieses abzuweisen. Alles unter Kosten- und
Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegner." b) Dem Beklagten wurde mit
Verfügung vom 25. September 2024 Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses in der
Höhe von Fr. 300.– angesetzt (Urk. 22). Die Verfügung wurde ihm am 4. Oktober 2024
zugestellt (vgl. an Urk. 22 angeheftete Empfangsbestätigung). Da innert Frist keine Zahlung
des Kostenvorschusses einging, wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 18. Okto- ber
2024 eine Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses angesetzt (Urk. 23). Diese
Verfügung nahm der Beklagte am 28. Oktober 2024 entgegen (vgl. an Urk. 23 angeheftete
Empfangsbestätigung). Die angesetzte fünftägige Nachfrist zur Leistung des
Kostenvorschusses von Fr. 300.– lief somit am 4. November 2024 ab (Art. 142 Abs. 1 ZPO,
Art. 143 Abs. 3 ZPO). Der Beklagte leistete den ihm auferlegten Kostenvorschuss auch
innert der am 4. November 2024 abgelau- fenen Nachfrist nicht. c) Der Beklagte stellt mit
undatierter Eingabe (am 7. November 2024 zur Post gegeben, eingegangen am 8.
November 2024; Urk. 24 und daran angehefte-

- 3 - ter Briefumschlag) ein Gesuch um Wiederherstellung "von allenfalls abgelaufenen
Fristen" (Urk. 24). Er begründet sein Fristwiederherstellungsgesuch damit, dass er wegen
(eines) Auslandaufenthalts die Fristen nicht wahren konnte (Urk. 24). Nach Art. 148 Abs. 1
ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die
Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das
Versäumnis muss auf einem fehlen- den oder leichten Verschulden beruhen. Das leichte
Verschulden umfasst jedes Verhalten, das – ohne dass es akzeptierbar oder entschuldbar
wäre – nicht zum schwerwiegenden Vorwurf gereicht (Urteile 4A_20/2019 vom 29. April



2019 E. 2; 4A_52/2019 vom 20. März 2019 E. 3.1). Beurteilungskriterium, ob eine
versäumte Frist wiederhergestellt werden kann, ist damit das Verschulden der
gesuchstellen- den Partei an der Nichteinhaltung der Frist. Dass der Beklagte die
beschliessende Kammer über seine Abwesenheit ori- entiert und darum ersucht hätte, in
dieser Zeit keine fristauslösende Zustellungen vorzunehmen oder die ihm allenfalls
auferlegte Frist zu erstrecken, macht er nicht geltend. Auch unterlässt er es, genauere
Angaben über den Zeitpunkt und die Dauer seines Auslandaufenthalts zu machen und reicht
keinerlei Belege zur Un- termauerung seiner Ausführungen ein. Darüber hinaus legt er nicht
dar, weshalb es ihm nicht möglich war, eine Drittperson mit der Leistung des
Kostenvorschus- ses zu beauftragen. Der Beklagte ist daran zu erinnern, dass er mit am 19.
Sep- tember 2024 zur Post gegebener Eingabe Beschwerde gegen das vorinstanzliche Urteil
vom 3. September 2024 erhoben hatte und damit mit Zustellungen des Ge- richts rechnen
musste. Ihm konnten denn auch beide Verfügungen vom 25. Sep- tember 2024
(Fristansetzung Kostenvorschuss) und 18. Oktober 2024 (Nachfrist- ansetzung
Kostenvorschuss) persönlich zugestellt werden (vgl. an Urk. 22 und 23 angeheftete
Empfangsbestätigungen). Sodann wusste er bereits mit der ersten Verfügung vom 25.
September 2024, dass er einen Kostenvorschuss zu leisten hatte und musste daher damit
rechnen, dass ihm bei Nichtleistung des Kostenvor- schusses eine (kurze) Nachfrist zur
Bezahlung des Kostenvorschusses angesetzt würde (vgl. Urk. 22 Dispositivziffer 1). Die
Nachfristansetzung wurde mit der An- drohung verbunden, dass auf das Rechtsmittel nicht
eingetreten werde, falls die

- 4 - Zahlung nicht fristgerecht erfolgte (Urk. 23 Dispositivziffer 1). Eine unverschuldete
Verhinderung des Beschuldigte ist damit nicht nur nicht belegt, sondern nicht ein- mal
genügend behauptet. Der Beklagte vermag mit seinen Vorbringen die materi- ellen
Voraussetzungen für die Wiederherstellung der (Nach-)Frist – Unmöglichkeit der Wahrung
der Frist und kein oder nur ein leichtes Verschulden an der Säumnis (Art. 148 Abs. 1 ZPO)
–, nicht glaubhaft zu machen. Entsprechend ist das Frist- wiederherstellungsgesuch
abzuweisen. Vor diesem Hintergrund ist auf die Be- schwerde des Beklagten mangels
geleistetem Kostenvorschuss androhungsge- mäss nicht einzutreten.

E. 3
a) Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs.
1 GebV SchKG auf Fr. 300.– festzusetzen. Bei Nichteintreten gilt die klagende Partei bzw.
die Partei, welche das Rechtsmittel erhoben hat, als unterliegend (vgl. Art. 106 Abs. 1
ZPO). Ausgangsgemäss sind die Gerichtskos- ten dem unterliegenden Beklagten
aufzuerlegen. b) Der Beklagte stellt für das Beschwerdeverfahren ein Gesuch um Ge-
währung der unentgeltlichen Rechtspflege (Urk. 24). Dieses ist vorliegend verspä- tet, da
ein solches spätestens mit Ablauf der Kostenvorschussnachfrist gestellt werden muss (ZK
ZPO-Emmel, Art. 119 N 2). Auf das Gesuch des Beklagten um Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege ist daher nicht einzutreten. c) Für das Beschwerdeverfahren
sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, dem Beklagten zufolge seines
Unterliegens, den Klägern mangels rele- vanter Umtriebe (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3
ZPO). Es wird beschlossen:
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